
Energiepreisbremse nach 
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) und 

Strompreisbremsengesetz (StromPBG) 

Am 15. Dezember 2022 wurde im Bundestag der Gesetzesentwurf zur Gas- und Strompreisbremse beschlossen und am 16. 
Dezember 2022 im Bundesrat bestätigt. Am L Januar 2023 ist er in Kraft getreten. 

Die Preisbremsen werden ab dem 1. März 2023 rückwirkend für Januar und Februar berücksichtigt/kalkuliert - außer für alle 
Gasverbraucher mit einem Verbrauch > 1,5 Mio. Kilowattstunden. Hier wurde die Preisbremse bereits ab dem 1. Januar 2023 wirksam. 

Die Bremsen sind zunächst bis zum 31. Dezember 2023 vorgesehen und können bis maximal zum 30. April 2024 verlängert werden. 

Information aller deutschen Konzerngesellschaften zum 
Thema Energiepreisbremsen und Ablauf 

Strompreisbremse Erdgas-Preisbremse 
FürVerbrauchsmengen oberhalb derEntlastung giltder 

vertraglich vereinbarte Arbeitspreis. 

Wärme-Preisbremse 
Für Verbrauchsmengen oberhalb der Entlastung gilt der 

vertraglich vereinbarte Arbeitspreis. 
Für Verbrauchsmengen oberhalb der Entlastung g�t der 

vertraglich vereinbarte Arbeitspreis. 

Entnahme-
stelle 

SLPIRLM 
<= 30.000 kWh 

SLP/RLM 
> 30.000 kWh 

Entlastung 

80%desJahres-
verbrauches 2021 

/Prognose 
Lieferant 

70%desJahres-
verbrauches 2021 

/Prognose 
Lieferant 

1 

Referenzpreis 

40 c/kWh 
brutto 

13 c/kWh 
mrttn 

Entnahme­
stelle 

RLM 
>1,5GWh 

Entlastung Referenzpreis 

12 c/kWh 
brutto 

70%desJahres- 7 c/kWh 
verbrauches20211 netto 

1 

Entnahme­
stelle 

<= 1,5 GWh und > 
1,5GWh bei 
festgelegten 
Ausnahmen 

Entlastung Referenzpreis 

80%desJahres­
verbrauches / 

Prognose Lieferant 
imSept. 2022 

9,5c/kWh 
brutto 

alle anderen 70 % des Jahres- 7,5 c/kWh 
Wärmekunden verbrauches202lt netto 

1 

Bei festen Arbeitspreisen wird die Differenz zwischen dem vereinbarten Arbeitspreis und dem Referenzpreis gebildet. 
Bei variablen Arbeitspreisen (z.B. mit Spotanteil) wird die Differenz zwischen dem zeitlich gewichteten Arbeitspreis für den Abrechnungsmonat mit dem Referenzpreis 

gebildet. 
Der Versorger reduziert die Preise automatisch. 

Stufel 

Ermittlung der Beihilfegröße für die einzelnen Netzentnahmestellen und in Summe _____, 
für den Gesamtkonzern f absolute Höchstgrenze 

Die Höchstgrenzen der Entlastungen ergeben sich aus sämtlichen Netzentnahmestellen 
eines Unternehmens sowie möglicher weiterer verbundener Unternehmen. 

Eingruppierung in Höchstwerte 

(< 2 Mio.€ Entlastungsbetrag oder< 4 Mio.€ Entlastungsbetrag; weitere Staffeln sind nur 
mit deutlichen krisenbedingten Reduzierungen des EBITDA um mehr als 30 % zu 

realisieren) 

Entscheidung 

Entscheidung des Konzerns anhand der gestellten Anforderungen welcher 
Entlastungsbetrag beantragt werden soll 

Stufe2 

Detaillierte Berechnung der Entlastungbeträge unter Berücksichtigung der krisenbedingten _______.,, 
Mehrkosten ( bei absoluten Höchstwerten zw. 2 und 4 Mio.€ Entlastungsbetrag) 

Aufteilung Entlastungsbetrag auf die Gesellschaften und Erfüllung der 
Meldepflichten 

Regelmäßige Meldungen zur Nachführung der tatsächlichen Entlastungsbeträge 

Erforderliche Daten Stufe 1: 
Jahresverbrauch 2021; 

Bruttoenergiepreis 2023 bzw. reine 
Energiepreis 2023 Oe nach 

Eingruppierung Entnahmestelle) 

� 

Erforderliche Daten Stufe 2: 
Alle Energierechnungen für die 

Kalenderjahre 2021 - dato; 
Bruttoenergiepreis 2023 bzw. reine 

Energiepreis 2023 Oe nach 
Eingruppierung Entnahmestelle) -

wenn sich diese unterjährig ändern, 
dann auch alle Änderungen! 

� 


